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Meinen Eltern





Vorwort

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften habe ich zunächst als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Restrukturierungs- und Insolvenzabteilung von
Freshfields Bruckhaus Deringer in Hamburg gearbeitet. Dort wurde mein Interesse
am internationalen Insolvenzrecht geweckt. Während dieser Tätigkeit erhielt ich
zudem die Anregung für das Thema dieser Arbeit.

Aufgrund einer schweren Erkrankung ist mir die Arbeit an der Dissertation nicht
immer leicht gefallen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Erstellung des Manuskripts
über viele Jahre hinzog. Trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat mir die
Arbeit an der Dissertation große Freude bereitet. Ein ganz wesentlicher Grund lag
darin, dass die Thematik bisher weitestgehend unerforscht war und daher viel Raum
für neue Erkenntnisse bot. Ich hoffe, dass die Arbeit für diejenigen, die virtuelle
Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren in Zukunft anwenden werden oder sich
wissenschaftlich mit ihnen auseinandersetzen wollen, eine Hilfe bietet. Mit diesem
Ziel habe ich die Arbeit verfasst.

Voraussetzung für eine Auseinandersetzung mit virtuellen Haupt- und Sekun-
därinsolvenzverfahren ist ein umfassendes Verständnis der realen Verfahrensplura-
lität. In diesem Zusammenhang möchte ich die Habilitationsschrift von Herrn
Professor Dr. Markus Fehrenbach besonders erwähnen. Seine Erkenntnisse zum
Zusammenspiel von realem Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren waren von
unschätzbarem Wert für mich.

Den Direktoren des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales
Privatrecht in Hamburg Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow, LL.M.
(Harvard), Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Holger Fleischer, LL.M. (Michigan),
Herrn Professor Dr. Ralf Michaels, LL.M. (Cambridge) und Herrn Professor Dr. Dr.
h.c. mult. Reinhard Zimmermann sowie Frau Elke Halsen-Raffel danke ich für die
Ermöglichung eines mehrjährigen Forschungsaufenthalts am Institut. Während
dieses Forschungsaufenthalts habe ich nicht nur von den ausgezeichneten Arbeits-
bedingungen und der äußerst umfangreichen Bibliothek am Institut profitiert, son-
dern auch viele hervorragende Wissenschaftler aus zahlreichen Ländern der Welt
kennengelernt. So bestand die großartige Gelegenheit, mit Wissenschaftlern aus
etlichen Staaten Fragen zum internationalen Privatrecht zu diskutieren. Die Zeit am
Institut habe ich aus diesen Gründen als sehr bereichernd empfunden.



Der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Berlin danke ich sehr für die
langjährige finanzielle und ideelle Förderung sowohl während des Studiums als auch
während der Promotion. In diesem Zusammenhang möchte ich zudem Herrn Pro-
fessor Dr. Arnd Arnold undHerrnDr. PhilippMurmannmeinen besonderen Dank für
ihre Empfehlungen gegenüber der Stiftung der Deutschen Wirtschaft aussprechen.
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft hat es mir ermöglicht, abseits meines juris-
tischen Bildungswegs eine Vielzahl an neuen, lehrreichen und äußerst wertvollen
Erfahrungen zu machen. Ich habe nicht nur an zahlreichen Veranstaltungen und
Seminaren von Unternehmen teilnehmen können, die mir Einblicke in etliche Be-
reiche des Wirtschaftslebens gewährten, sondern auch viele sehr interessante
Menschen unterschiedlichster Fachrichtungen kennengelernt. Als Promovieren-
densprecher der Stiftung der Deutschen Wirtschaft durfte ich zudem die ca. 250
Promotionsstipendiaten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der
Schweiz repräsentieren und ihre Interessen vertreten. An die schöne Zeit als Sti-
pendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft erinnere ich mich sehr gern zurück.

Sehr dankbar bin ich zudem für die mir gewährten Druckkostenzuschüsse zur
Veröffentlichung der Arbeit. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in
Bonn danke ich für die großzügige finanzielle Förderung zur Publikation. Des
Weiteren gilt mein Dank dem Zentrum für Insolvenz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V. (ZIS) für die Gewähr eines weiteren großzügigen Druck-
kostenzuschusses. Diesbezüglich möchte ichmich ganz herzlich bei Herrn Professor
Dr. Georg Bitter dafür bedanken, dass er sich umgehend dazu bereit erklärt hat, die
Veröffentlichung der Arbeit durch einen Druckkostenzuschuss zu fördern.

Für ihre Unterstützung danke ich zudem sehr herzlich Herrn Professor Dr. Klaus-
Stefan Hohenstatt, Herrn Professor Dr. Matthias Jacobs, Herrn Dr. Lars Westpfahl
und Herrn Professor Dr. Mark Zeuner.

Ich widme diese Arbeit meinen geliebten Eltern Brigitte Maerker (geb.
Obenhaupt) und Manfred Maerker. Mein Vater ist leider bereits im Jahr 2003 im
Alter von 56 Jahren gestorben. Meinen Eltern gegenüber empfinde ich unendliche
Dankbarkeit.

Hamburg, im Sommer 2025 Daniel Maerker
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Teil 1

Grundlagen

Kapitel 1

Gegenstand und Verlauf der Untersuchung

A. Ziel dieser Arbeit

Im folgenden Abschnitt wird das Thema dieser Arbeit präzisiert und eingegrenzt.
Zudem werden die Ziele, die in dieser Arbeit erreicht werden sollen, benannt. Dafür
ist es zuvor allerdings erforderlich, die das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren
betreffenden Regelungen thematisch zu ordnen und zu kategorisieren.

I. Strukturierung und Kategorisierung der relevanten Regelungen

Die für das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren wichtigste Norm ist Art. 36
EuInsVO. Regelungen zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren finden sich
zudem in Art. 37 Abs. 2 EuInsVO und Art. 38 Abs. 2 EuInsVO. Auch Art. 39 Eu-
InsVO kann im Zusammenhang mit der Durchführung eines virtuellen Sekundär-
insolvenzverfahrens Bedeutung gewinnen.

Das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren ist ein sehr neuartiges Instrument, das
erst seit dem 26. Juni 2017 anwendbar ist.1 Es existieren daher keine Vorgänger-
normen zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren.

Die das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren betreffenden Regelungen sind
äußerst komplex. Leider sind sie zudem wenig systematisch angeordnet. Es ist daher
sinnvoll, diese Regelungen zunächst einmal zu ordnen und zu kategorisieren. The-
matisch lassen sich die Regelungen zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren in
drei Komplexe gliedern. Zu unterscheiden sind der Weg zum virtuellen Sekundär-
insolvenzverfahren, das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren selbst und Regelun-
gen zum Rechtsschutz.

1 Vgl. Art. 92 S. 2 EuInsVO.



1. Der Weg zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren

Der Weg zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren wird von der EuInsVO
ausführlich geregelt.

Will der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens ein virtuelles Sekundärinsol-
venzverfahren durchführen, so muss er als erstes gemäßArt. 36 Abs. 1 S. 1 EuInsVO
eine einseitige Zusicherung abgeben. Den Inhalt der Zusicherung kann der Verwalter
nicht frei bestimmen. Vielmehr wird dieser in Art. 36 Abs. 1 S. 1 EuInsVO vom
Gesetzgeber vorgegeben. GemäßArt. 36 Abs. 1 S. 2 EuInsVOmuss die Zusicherung
zudem die ihr zugrunde liegenden tatsächlichen Annahmen nennen. Art. 36 Abs. 3
EuInsVO legt fest, in welcher Sprache die Zusicherung abzugeben ist, und Art. 36
Abs. 4 EuInsVO enthält Regelungen zur Form der Zusicherung.

Nachdem der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die Zusicherung abge-
geben hat, stimmen die bekannten lokalen Gläubiger gemäß Art. 36 Abs. 5 EuInsVO
über diese ab. Art. 2 Nr. 11 EuInsVO definiert, welche Gläubiger lokale Gläubiger
sind. Gemäß Art. 36 Abs. 5 S. 2 EuInsVO gelten die Regeln über die qualifizierte
Mehrheit und über die Abstimmung, die für die Annahme von Sanierungsplänen
gemäß dem Recht des Staats, in dem ein Sekundärinsolvenzverfahren hätte eröffnet
werden können, gelten, auch für die Billigung der Zusicherung.

Erreicht die Zusicherung nicht die erforderliche Mehrheit, so ist sie abgelehnt. In
diesem Fall kann der Verwalter folglich kein virtuelles Sekundärinsolvenzverfahren
durchführen. Sofern die Gläubiger die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfah-
rens beantragen, kann das zuständige Gericht dieses nun eröffnen.

Erhält die Zusicherung hingegen die erforderliche Mehrheit, so ist sie gebilligt.
Die Billigung hat zur Folge, dass die Zusicherung fortan gemäß Art. 36 Abs. 6 S. 1
EuInsVO für die Insolvenzmasse verbindlich ist.

Damit ist aber noch nicht entschieden, dass das virtuelle Sekundärinsolvenz-
verfahren tatsächlich durchgeführt werden kann. DennGläubiger sind gemäßArt. 37
Abs. 2 EuInsVO berechtigt, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über
die Billigung der Zusicherung einen Antrag auf Eröffnung eines Sekundärinsol-
venzverfahrens zu stellen. Wird innerhalb dieser Frist kein Antrag auf Eröffnung
eines Sekundärinsolvenzverfahrens gestellt, so steht endgültig fest, dass statt eines
Sekundärinsolvenzverfahrens ein virtuelles Sekundärinsolvenzverfahren durchge-
führt wird.

Wird hingegen innerhalb der von Art. 37 Abs. 2 EuInsVO genannten Frist ein
Antrag auf Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens gestellt, so hat das mit
diesem Antrag befasste Gericht den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens gemäß
Art. 38 Abs. 1 EuInsVO umgehend von dem Antrag zu unterrichten und ihm Ge-
legenheit zu geben, sich zu dem Antrag zu äußern. Wie sich aus Art. 38 Abs. 2
EuInsVO ergibt, kann der Verwalter wegen der Zusicherung beantragen, dass das
Gericht kein Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet.
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Das Gericht eröffnet gemäß Art. 38 Abs. 2 EuInsVO kein Sekundärinsolvenz-
verfahren, wenn es der Überzeugung ist, dass die Zusicherung die allgemeinen In-
teressen der lokalen Gläubiger angemessen schützt. Ist das der Fall, so kann der
Verwalter nun das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren durchführen.

Gelangt das Gericht hingegen zu der Überzeugung, dass die allgemeinen Inter-
essen der lokalen Gläubiger nicht angemessen durch die Zusicherung geschützt
werden, so eröffnet es ein Sekundärinsolvenzverfahren. Dies ergibt sich aus einem
Umkehrschluss zu Art. 38 Abs. 2 EuInsVO.

Der Verwalter kann die Entscheidung zur Eröffnung eines Sekundärinsolvenz-
verfahrens allerdings gemäß Art. 39 EuInsVO mit der Begründung anfechten, das
Gericht habe den Voraussetzungen und Anforderungen des Art. 38 EuInsVO nicht
entsprochen. Weist das Gericht den Antrag des Verwalters als unbegründet ab, so ist
sein Vorhaben, die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens zu verhindern und
stattdessen ein virtuelles Sekundärinsolvenzverfahren durchzuführen, endgültig
gescheitert. In diesem Fall hat der Verwalter gemäß Art. 36 Abs. 6 S. 2 EuInsVO
Gegenstände der Masse, die er im Zeitraum zwischen Abgabe der Zusicherung und
Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens aus dem Niederlassungsstaat entfernt
hat, an den Verwalter des Sekundärinsolvenzverfahrens herauszugeben.

2. Das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren

Vom Weg zum virtuellen Sekundärinsolvenzverfahren ist naturgemäß das vir-
tuelle Sekundärinsolvenzverfahren selbst zu unterscheiden. Gemeint ist damit der
Teil des Gesamtverfahrens, der der Durchführung eines realen Sekundärinsolvenz-
verfahrens entspricht. In Abgrenzung zu den anderen in Art. 36 ff. EuInsVO ent-
haltenen Regelungskomplexen kann man insofern auch vom virtuellen Sekundär-
insolvenzverfahren im engeren Sinn sprechen. Die Gesamtheit der Regelungen in
den Art. 36 ff. EuInsVO lässt sich hingegen als virtuelles Sekundärinsolvenzver-
fahren im weiteren Sinn bezeichnen.

Das virtuelle Sekundärinsolvenzverfahren im engeren Sinn hat der Gesetzgeber in
Art. 36 Abs. 2 S. 1 EuInsVO normiert. Wurde eine Zusicherung gegeben, so gilt
gemäß Art. 36 Abs. 2 S. 1 EuInsVO für die Verteilung des Erlöses aus der Ver-
wertung von Gegenständen der Masse nach Absatz 1, für den Rang der Forderungen
und für die Rechte der Gläubiger in Bezug auf Gegenstände derMasse nach Absatz 1
das Recht des Staats, in dem das Sekundärinsolvenzverfahren hätte eröffnet werden
können.

3. Rechtsschutz

Den dritten thematischen Komplex bilden verschiedene Regelungen zum
Rechtsschutz. Diese finden sich in Art. 36 Abs. 7 – Abs. 10 EuInsVO. Ziel dieser
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